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SiBe-Report

Hautkrebs? Dagegen habe ich was!
Sonnenstunden bringen Risiken und 
Nebenwirkungen mit sich. Wenn Sicher-
heitsbeauftragte ihre Kolleginnen und 
Kollegen bei Arbeiten im Freien zum 
Schutz ihrer Haut bewegen wollen, 
brauchen sie gute Argumente.

Wer zwischen Ostern und Oktober im 
Freien arbeitet, kann den Sonnenschutz 

nicht mehr so locker nehmen wie frü-
her, weil die UV-Strahlung intensiver 
 geworden ist. Damit steigt das Risiko, 
an hellem (auch weißem) Hautkrebs zu 
erkranken, der sogar tödlich enden 
kann. Im Jahr 2021 stellte der helle 
Hautkrebs „Plattenepithelkarzinome 
oder multiple aktinische Keratosen der 
Haut durch  natürliche UV-Strahlung“ 

bereits die vierthäufigste Berufskrank-
heit dar. Wer sich nicht in dieser Statistik 
wiederfinden will, schützt bekannterma-
ßen bei Sonneneinstrahlung seine Haut. 
Doch im betrieblichen Alltag zeigt sich, 
dass manchen Beschäftigten die Schutz-
maßnahmen überzogen oder lästig er-
scheinen. Denn Gewohnheiten zu än-
dern, fällt uns Menschen schwer. 

Keine gute Voraussetzung für ein Ge-
spräch, wenn Sicherheitsbeauftragte 
 (SiBe) Kolleginnen und Kollegen auf UV-
Schutz ansprechen wollen. 

Deswegen hat SiBe-Report die typi-
schen Sprüche, die dann fallen, auf-
gegriffen – und liefert SiBe gute Gegen-
argumente!

Sonnenschutz 
braucht man erst  

im Sommer. Das war 
einmal ! 

In den vergangenen Jahrzehnten hat die 
Schutzschicht aus Ozon abgenommen, 
die UV-Strahlen der Sonne dringen in-
tensiver zu uns durch als früher – bis auf 
die Haut. Der UV-Index zeigt an, dass die 
Strahlung bereits ab März bei uns im 
Schnitt so hoch ist, dass die Haut extra 
Schutz braucht (ab UV-Index 3). 

Sonnenschutz ist  
nur in der Mittags

hitze notwendig. Falsch 
 gedacht !

Richtig ist, dass mittags auf jeden Fall 
Schutz vor der Sonne erforderlich ist. 

UV-Index-Jahreskalender
An der Messstation Dortmund 1998 bis 2018 maximal erreichter UV-Wert 

Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)

Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
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Der UV-Index gibt die Intensität der UV-Strahlung an. Für den eigenen  
Standort kann man ihn beim Deutschen Wetterdienst und über Wetter-Apps 
aktuell abrufen. 

Normalerweise 
kein Schutz 
erforderlich.

Schutz erforderlich: In den Mittagsstunden 
Schatten suchen, schützende Kleidung, Hut 
und Sonnenbrille tragen, Sonnenschutz-
mittel mit ausreichendem Schutzfaktor be-
nutzen.

Extra Schutz erforderlich: In den 
 Mittagsstunden möglichst nicht 
draußen aufhalten! Tagsüber unbe-
dingt Schatten aufsuchen! Schützen-
de Kleidung, Hut, Sonnenbrille und 
Sonnenschutzmittel mit ausreichen-
dem Schutzfaktor ein Muss!

niedrig mittel hoch sehr hoch extrem



Inzwischen steigt der UV-Index zwi-
schen 12 und 14 Uhr häufig auf Stufe 6 
und noch höher. Aber die Haut ist schon 
früher gefährdet, an sonnigen Tagen 
kann schon ab 9:30 Uhr die Stufe 3 
 erreicht werden.

Meine Haut  
kann das ab. Wirklich?

Ein Sonnenbrand zeigt eindeutig an, 
dass die Haut zu viel Sonne abbekom-
men hat. Aber auch ohne sichtbare Ver-
brennungen können Hautzellen durch 
UV-Strahlen geschädigt werden. Die 
Folgen zeigen sich erst später – durch 
vorzeitige Alterung und schlimmsten-
falls durch Hautkrebs. 

Im Schatten  
kann ja nichts 

 passieren. Jein !

Schatten und Bewölkung mindern die 
UV-Strahlung, heben die Gefährdung 
aber nicht zuverlässig auf.

Ich bin ja nur mal 
kurz in der Sonne. Das reicht 

schon!

Es stimmt, dass bei einem langen Auf-
enthalt draußen mehr Sonne getankt 
wird als bei einem kurzen. Trotzdem 
kann UV-Strahlung an Tagen zwischen 
Ostern und Oktober ziemlich viel Stress 
für die Haut bedeuten – auch bei einem 

kurzen Außeneinsatz. Und manchmal 
dauert es dann ja doch länger, als man 
dachte …

Den Hut setze  
ich bestimmt nicht 

auf. So schlimm?

Zugegeben: Manche Sonnenschutzhüte 
sehen nicht wirklich lässig aus. Aber 
wenn alle im Team einen tragen, gehört 
er zum professionellen Look dazu. Ein 
Sonnenbrand im Gesicht oder gar ein 
Sonnenstich sehen bestimmt nicht 
 besser aus. 

Tipp für SiBe: Setzen Sie sich für die 
Anschaffung von Sonnenschutzbeklei-
dung ein, die gern getragen wird. Man-
che Hersteller bieten an, Hüte und Klei-
dungsstücke zur Anprobe zu schicken, 
sodass gemeinsam etwas ausgesucht 

werden kann, was dann im Arbeits-
alltag lieber getragen wird. 

Wo Schutzhelme angezeigt sind, kön-
nen die besonders gefährdeten Ohren 
und der Nacken durch ein zusätzliches 
Tuch oder einen einknöpfbaren Schutz 
des Helmherstellers bedeckt werden.

Das Eincremen  
nervt. Leider !

Je weniger Hautpartien man eincremen 
muss, desto besser. Deshalb luftige Be-
kleidung mit langen Ärmeln und Hosen-
beinen sowie einen Sonnenhut tragen. 
Schließlich sind nur die Hände und das 
Gesicht mit Sonnenschutz (mindestens 
Lichtschutzfaktor 30) einzucremen – 
am besten eine halbe Stunde vor dem 
Arbeitsbeginn draußen. Dann hat die 
Creme ihre Schutzwirkung auf der Haut 
entfaltet und die Hände sind nicht mehr 
glitschig vom Eincremen.

Ich möchte 
schön braun  

werden.
Schau  

dir das mal 
an …

Die Haut bräunt auch im Schatten oder 
unter einer Sonnenschutzcreme. Das 
dauert zwar länger, dafür bräunt die 
Haut schonender und länger anhaltend. 
Das ist besser, als einen Sonnenbrand 
in Kauf zu nehmen, zudem das Aus-
trocknen und frühere Altern der Haut, 
vor allem ein höheres Risiko für Haut-
krebs. Im Sommer kommt zu den Stun-
den, die jemand beruflich draußen ver-

Schutzmaßnahmen gegen  UV-Strahlung
Persönliche Schutzmaßnahmen sind der letzte Weg, wenn eine Gefährdungs-
beurteilung ergeben hat, dass Beschäftigte bei Arbeiten im Freien vor UV- 
Strahlung geschützt werden müssen. Regen Sie Maßnahmen nach dem TOP-
Prinzip an, damit Ihre Kolleginnen und Kollegen möglichst wenig unter starker 
Sonneneinstrahlung arbeiten müssen.

Technisch: Beschattung von Außenflächen mit Zelten, Sonnensegeln und 
-schirmen

Organisatorisch: Arbeiten draußen in den frühen Morgenstunden und am Nach-
mittag planen. Über Gefährdungen und Schutzmaßnahmen aufklären mit Unter-
weisungen und einer betrieblichen Informationskampagne zum Sonnenschutz

Persönlich: körperbedeckende Bekleidung inklusive Hut, Augenschutz sowie 
Sonnenschutzmittel; ausreichend trinken und in Pausen Schatten aufsuchen

   

Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 

Schattenregel 
Faustregel: Ist der Schatten 
 kleiner als die Körpergröße, 
 besteht Gefahr; ist der Schatten 
größer als die Körpergröße, 
 besteht geringere Gefahr.

   



bringt, noch die Freizeit im  Freien hin-
zu. In Summe kann die Gesamtdosis an 
UV-Strahlung ziemlich hoch werden. 

Ich habe  
nichts dabei. Echt  

jetzt?

Routine macht die Meisterschaft. Wer 
weiß, dass er unter der Sonne arbeiten 
wird, für den sollte die Persönliche 
Schutzausrüstung mit Sonnenschutz-
creme, körperbedeckender Bekleidung, 
Sonnenhut und -brille selbstverständlich 
sein. Alles andere ist unprofessionell.

Habe ich nicht  
gewusst. Na dann …

Falls tatsächlich nicht alle Beschäftig-
ten, die im Freien eingesetzt werden, 
 eine Unterweisung zum Sonnenschutz 
erhalten haben, muss die Führungs-
kraft das nachholen. Gibt es sprach-
liche Barrieren, kann vielleicht ein 
 Kollege oder eine Kollegin übersetzen, 
oder eine Sprach-App kann helfen.

Weitere Informationen

Schauen Sie mit Kolleginnen 
und  Kollegen das Erklärvideo 
„Arbeiten unter der Sonne“ an. 
Dauert keine zwei Minuten: 

 www.arbeitsschutzfilm.de/
mediathek/arbeiten-unter-der-
sonne_08e6c6cdd.html

Falls UV-Schutz in Ihrem Betrieb noch verbessert werden  
kann, weisen Sie Führungskräfte auf die DGUV Informati-
on 203-085 „Arbeiten unter der Sonne“ hin; sie kann 
kostenlos heruntergeladen werden: 

 publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/ 
article/3049

Hören Sie in den Podcast zu „Sonnenbrillen“ hinein: 
 https://www.tube.dguv.de/video/

DpcsJyi7ts6Fh9n9cCEK5d#top

Aushang „Die richtige Sonnenbrille“ (siehe unten):
 aug.dguv.de/wp-content/uploads/2023/06/sonnenbrille-

auswaehlen-aushang.pdf

   

DGUV Information 203-085

Arbeiten unter der Sonne
Handlungshilfe für Unternehmerinnen  und Unternehmer

203-085

August 2016
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UV-SCHUTZ FÜR DIE AUGEN 

Die richtige 
Sonnenbrille 

Diesen und weitere Aushänge finden Sie zum Download unter:

aug.dguv.de
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→  UV-Augenschutz passend
zur Tätigkeit aussuchen
Wie intensiv ist die Son-
nenstrahlung? Wie viel
Strahlung reflektiert die
Arbeitsumgebung?

→  Nutzung im Fahrzeug
Schränken Fassung und
Bügel das Gesichtsfeld
nicht ein? Ist die Tönung
der Brille nicht zu dunkel?
Die Signale im Straßen-
verkehr müssen korrekt
erkannt werden.

→  Augenschutz vom Chef
Ergibt eine Prüfung im
Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung, dass Augen-
schutz zur Verfügung ge-
stellt werden muss? Dann
muss der Betrieb eine ge-
eignete Lösung  bezahlen.

Augen im Job schützen:

publikationen.dguv.de 
Webcode: p112992

Sonnenbrille im Beruf

UV-Schutz
 →  Eine Sonnenbrille sollte alle UV-Strahlen bis zu

einer Wellenlänge von 400 Nanometern filtern. 

 → Angaben wie „DIN EN ISO 12312-1“ oder „DIN EN
172“ garantieren verlässlichen UV-Schutz.

 →  Etiketten wie „UV400“ oder „100 Prozent UV-
Schutz“ sind unverbindlich.

Kennzeichnung
Die CE-Kennzeichnung ist eine Selbstaus-
kunft des Herstellers. Sie besagt, dass bei 
der Herstellung die gesetzlichen Mindestan-
forderungen erfüllt wurden. Das betrifft unter 
anderem die Durchlässigkeit von UV-Strahlen.

Getönte Gläser
Die Tönung des Glases ist ein Maß für 
den Blendschutz, nicht für den Schutz 
vor UV-Strahlung. Bei dunklem Glas 
ohne UV-Schutz bleibt die Pupille ge-
weitet und schädigende UV-Strahlung 
kann ins Auge eindringen.

Guter Sitz
→ Sonnenbrillen sollten 

die Augen möglichst 
komplett abdecken.

→ Seitliche Lichtein-
strahlung sollte ver-
hindert werden.

→ Sonnenbrillen dürfen 
nicht drücken oder 
verrutschen. Sie 
müssen fest auf Nase 
und Ohren sitzen.

→ Bruchsichere       
Gläser schützen vor 
Verletzungen.



   

Gut abgesichert bei der Pflege

   

Rund fünf Millionen Menschen in 
Deutschland sind pflegebedürftig. 

Die meisten werden in den eigenen vier 
Wänden versorgt. Wer diese Aufgabe 
übernimmt, steht dabei unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, wenn die Pflege:

• in häuslicher Umgebung stattfindet

• unentgeltlich erbracht wird

• mindestens zehn Stunden pro Woche 
an mindestens zwei Tagen geleistet 
wird

• die zu pflegende Person mindestens 
den Pflegegrad 2 hat

Sind diese Voraussetzungen gegeben? 
Dann sind Hilfen bei der Haushalts-
führung und alle notwendigen pflegeri-
schen Maßnahmen versichert.

Weitere Informationen 
Flyer „Unfallversicherungsschutz bei  
der häuslichen Pflege“  publikationen.
dguv.de/widgets/pdf/download/ 
article/2870

Zeitschrift „Pflege daheim“ zum kosten-
freien Herunterladen auf den Internet-
seiten Ihres Unfallversicherungsträgers.

Unfallversicherungsschutz 

bei der häuslichen Pflege
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Wichtiges Wissen zum Schluss …

Was macht ein 
Arbeitsschutzausschuss?
In Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten gibt es einen 
 Arbeitsschutzausschuss (ASA). 

Dort soll über Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz beraten 
 werden, mindestens einmal im Quartal. Die Arbeitgeberin/Der Arbeit-
geber oder eine beauftragte Person gehören zu dem Ausschuss oder 
eine beauftragte  Person. Weitere Mitglieder sind Entsandte des Per-
sonalrats, Betriebsärztinnen und Betriebsärzte, Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit sowie Sicherheitsbeauftragte. 

In größeren Betrieben können nicht alle SiBe an den Sitzungen teil-
nehmen. Ein Rotationsprinzip sorgt dafür, dass alle einmal zum Zuge 
kommen. SiBe können Fragen und Anregungen aus ihren  Bereichen 
einbringen. Außerdem erhalten sie Informationen über den betriebli-
chen Arbeitsschutz, beispielsweise wenn Kampagnen oder die Ge-
fährdungsbeurteilung anstehen. Durch ihre Mitarbeit  tragen SiBe 
selbst zur Arbeitsschutzkultur in ihrem Betrieb bei.
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